
Liebe Leserin,
lieber Leser,

frei nach Karl Valentin formulierte Holger 
Ziegler in seinen Anmerkungen zur SGB VIII-
Reform: „Es ist alles gesagt – nur noch nicht 
von allen“. Mit dieser Ausgabe von jugend-
sozialarbeit aktuell möchte ich mich daher 
auch nicht in die Zahl derer einreihen, die in 
den vergangenen Monaten zu vielen Punk-
ten der geplanten Reform kritisch Stellung 
genommen haben. Vielmehr möchte ich auf 
für mich wichtige Punkte im Rahmen dieser 
Reform hinweisen.

    Es kann nicht davon ausgegangen werden, 
dass all die Überlegungen, die zu den bisher 
veröffentlichten Arbeitsfassungen geführt 
haben, mit dem Rückzug der letzten Version 
auch aus den Köpfen der Verantwortlichen 
verschwunden sind. Wir sollten gespannt 
sein, was sich von den bisherigen Überle-
gungen und Formulierungen in einem neuen 
Gesetzentwurf wiederfi ndet und wie Verbän-
de und Interessengruppen in die inhaltliche 
Gestaltung zukünftig mit einbezogen wer-
den.

     Für die Jugendsozialarbeit gilt es, auch 
und gerade in den kommenden Monaten die 
weiteren Entwicklungen im Blick zu haben. 
Dies aber nicht nur in Bezug auf einen neuen 
Gesetzentwurf, sondern auch in Bezug auf 
die Bitte der Regierungschefi nnen und -chefs 
der Länder, Jugendwohnen als Angebot der 
Jugendsozialarbeit als Unterbringungsform 
für junge Gefl üchtete festzuschreiben. Hier 
gibt es durchaus tragfähige Möglichkeiten, 
die in den letzten Jahren von Trägern und 
Kommunen entwickelt wurden und durchaus 
beispielhaft sein können.

Ich wünsche Ihnen eine informative Lektüre.

Nummer 149 / November 2016 wie klein wird die Große Lösung?

Stefan Ewers

Schon seit Längerem wird über die Zusam-
menführung der Hilfen für junge Menschen 
mit und ohne Behinderung in einem Gesetz 
(„Große Lösung“) diskutiert. Parallel dazu 
weisen vor allem die Kommunen auf steigen-
de Kosten im Rahmen der Hilfen zur Erzie-
hung hin. Beides wollte die große Koalition 
aus CDU, CSU und SPD in der nun zu Ende ge-
henden Legislaturperiode weiterentwickeln 
und zu einer tragfähigen Lösung kommen. 
Unter dem Titel „Deutschlands Zukunft ge-
stalten“ unterzeichneten die Koalitionspart-
ner am 16. Dezember 2013 ihren Koalitions-
vertrag, in dem vereinbart wurde, dass die 
Kinder- und Jugendhilfe „auf einer fundierten 
empirischen Grundlage in einem sorgfä ltig 
strukturierten Prozess zu einem inklusiven, 
effi zienten und dauerhaft tragfä higen und 
belastbaren Hilfesystem weiterentwickelt 
werden“ soll.1 Es sollten geeignete Finan-
zierungsmodelle für systemische Unterstüt-
zungsformen (z.B. an den Schnittstellen von 
SGB VIII, SGB XII und Schulträger) entwickelt, 
die Steuerungsinstrumente der Jugendämter 
deutlich verbessert, die Rechte der Kinder 
und ihrer Familien sichergestellt sowie so-
zialraumorientierte und präventive Ansät-
ze verfolgen werden. Der Koalitionsvertrag 
sprach sich für starke Jugendämter und eine 
funktionierende Partnerschaft mit der freien 
Jugendhilfe aus. Um dies zu erreichen, wollte  
der Bund mit Ländern, Kommunen und Ver-
bänden in einen Qualitätsdialog treten und 
sich über die Weiterentwicklung in wichtigen 
Handlungsfeldern der Kinder- und Jugendhil-
fe verständigen.
 
Strukturierter Prozess: Fehlanzeige!
Wie strukturiert dieser Dialog in Wirklichkeit 
ablief, konnte man in den zurückliegenden 
Monaten erleben: Nachdem im April dieses 
Jahres erste Auszüge aus einem Arbeitsent-
wurf öffentlicht wurden, gab es im Juni 2016 Stefan Ewers

Geschäftsführer



eine erste und im August dieses Jahres eine 
zweite Arbeitsfassung eines Gesetzentwurfes 
nebst Begründung. Ein mehrfach angekündigter 
offi zieller Referentenentwurf hingegen ist nie er-
schienen.

    „Dieses Verfahren erinnert an die Geheimver-
handlungen um das TTIP-Abkommen und lässt 
Raum für Spekulationen. Es wird weder dem 
Thema noch den davon Betroffenen, den jungen 
Menschen und Familien und den Fachkräften in 
der Kinder- und Jugendhilfe gerecht“2, kommen-
tierte Reinhard Wiesner. Er war beileibe nicht 
der Einzige, der sich kritisch zu den vorgelegten 
Arbeitsentwürfen äußerte: Seit der Veröffent-
lichung des ersten Arbeitsentwurfs – und vor 
allem nach Veröffentlichung des zweiten – sind 
fast tä glich neue Stellungnahmen erschienen. 
Alle fi elen ablehnend aus. Es gab keine einzige 
Stellungnahme, die den Reformentwurf unter-
stützte oder verteidigte. Selbst die kommunalen 
Spitzenverbände, von denen man annehmen 
sollte, dass sie durchaus Vorteile in der Reform 
sehen, erkennen zunehmend, welche Probleme 
die Umsetzung dieses Gesetzes mit sich bringt. 
 
Doch noch eine SGB VIII-Reform?
Die Obersten Landesjugendbehörden haben am 
4.11.2016 zu den Änderungsbedarfen bezüglich 
des Arbeitsentwurfes vom Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFS-
FJ) für eine SGB VIII-Reform vom 23.08.2016 
Stellung genommen. Das Papier enthält auch 
nur diejenigen Punkte, die unter den Ländern 
mehrheitsfähig sind und stellt keine abschlie-
ßende Stellungnahme dar. Diese Stellungnahme 
der Länder an das Bundesministerium wurde 
zunächst nur dem Bayerischen Landesjugend-
hilfeausschuss zur Verfügung gestellt und wurde 
danach erst in der Fachwelt verbreitet. Wenige 
Tage später kolportieren einige Fachverbände 
der Erziehungshilfe, „dass der Bund den Arbeits-
entwurf zur SGB VIII-Reform vom 23.08.2016 
zurückziehen und in Kürze einen Referentenent-
wurf zu einer kleinen SGB VIII-Reform bekannt 
geben werde.“3

    Im Rahmen einer Fachveranstaltung des Bun-
desverbands der privaten Träger der Kinder- und 
Jugendhilfe (VPK) am 09.11.2016 informierte 
Ulrike Bahr (SPD, Berichterstatterin des Famili-
enausschusses) die Anwesenden darüber, dass 
die Staatssekretärin des Bundesfamilienminis-
teriums (BMFSFJ), Elke Ferner, den Bundestags-
Ausschuss davon in Kenntnis gesetzt habe, 
dass voraussichtlich eine erste Fassung eines 
Referentenentwurfs des BMFSFJ dem Ausschuss 
Ende Januar/Anfang Februar 2017 vorgelegt wer-
de. Einen abgestimmten Referentenentwurf mit 
Außenwirkung werde es erst nach Ausschussbe-
fassung geben. Es sei aber geplant, das Gesetz 

noch in dieser Legislaturperiode zu verabschie-
den. Die in den Fachgesprächen und darüber 
hinaus formulierte Kritik werde in die Überarbei-
tung bzw. Neugestaltung eines Referentenent-
wurfs einfl ießen.
 
Noch genug Zeit für ein Gesetzgebungsverfah-
ren?
Bevor aus dem Arbeitsentwurf eines Gesetzes 
ein offi zieller Referentenentwurf wird, bedarf es 
einer „Frühabstimmung“ im Bundeskanzleramt. 
Danach würden zu dem abgestimmten Referen-
tenentwurf Anhörungen der Verbände stattfi n-
den. Anschließend würde ein Regierungsent-
wurf des neuen Gesetzes in das Bundeskabinett 
eingebracht werden. Nach einer Verabschiedung 
dieses Regierungsentwurfes durchläuft dieser 
das parlamentarische Verfahren im Bundestag 
(drei Lesungen, Ausschussbefassung, Anhörun-
gen) und Bundesrat.

    Gleichzeitig ist zu beachten, dass ein wie 
auch immer gestalteter neuer Gesetzentwurf 
noch innerhalb der laufenden Legislaturperiode 
verabschiedet werden muss. Gemäß dem „Dis-
kontinuitätsprinzip“ werden alle Gesetzesvor-
haben, die mit Ende der Legislaturperiode nicht 
abschließend beschlossen sind, in der neuen 
Legislaturperiode nicht weiterbehandelt. Sollte 
dies der Fall sein, müsste die SGB VIII-Novellie-
rung in der neuen Legislaturperiode ganz neu 
angegangen werden.

    Die Äußerungen von Staatssekretärin Ferner 
(BMFSFJ) deuten darauf hin, dass das Ministe-
rium gewillt ist, eine (wie auch immer geartete) 
Veränderung des SGB VIII noch in dieser Legis-
laturperiode umzusetzen. Mit Blick auf andere 
Gesetzesvorlagen der Regierung ist ein solches 
Vorhaben sicher ambitioniert, aber nicht un-
möglich.
 
Was wollen die Länder?
Die Obersten Landesjugendbehörden äußern 
sich in ihrer Stellungnahme vom 04.11.2016 zu 
zentralen Änderungsbedarfen in den Bereichen

- Kinderschutz,
- Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung   
  sowie
- inklusive Lösung.

Darüber hinaus weisen sie darauf hin, dass die 
mit der Zusammenführung der Eingliederungs-
hilfe im SGB VIII im Zusammenhang stehenden 
„fi nanziellen, personellen, organisatorischen 
und strukturellen Verschiebungen zwischen 
Landes- und kommunaler Ebene grundsätzlich 
erörtert und gelöst werden müssen“.4 Da dies 
aus Sicht der Obersten Landesjugendbehörden 
nicht gelungen sei, fordern sie, eine Evaluations- 
und eine Revisionsklausel in das neue Gesetz 



mit aufzunehmen.

    Die Länder sprechen sich dafür aus, die be-
währten Begriffl ichkeiten und Verfahren des SGB 
VIII beizubehalten, am bewährten Hilfeplanver-
fahren festzuhalten und dieses maßvoll weiter-
zuentwickeln. Ein neuer Gesetzentwurf müsse, 
dem Anliegen der Länder entsprechend, das 
partizipative Vorgehen bezogen auf die Kinder, 
Jugendlichen, jungen Volljährigen, ihre Eltern 
und Sorgeberechtigten stärker betonen. Die Re-
gelungen zur Finanzierung von Leistungen sind 
nach Ansicht der Länder „grundlegend umzuge-
stalten und sollten sich sowohl an den herge-
brachten Regelungen zur Dreiecksfi nanzierung 
als auch an rechtssicheren Finanzierungsformen 
für sozialräumliche Angebote orientieren“.5 Bei 
der Finanzierung von sozialräumlich-strukturel-
len Angeboten (§ 76c SGB VIII – Wahl der Finan-
zierungsart) sollten eine Auswahl von Trägern 
ermöglicht und Grundlagen geschaffen werden, 
dieses rechtlich gesichert zu tun. Es sollte im 
Gesetz klargestellt werden, dass dies nur für 
Hilfen und Leistungen mit direkter Inanspruch-
nahme außerhalb des Leistungsdreiecks sowie 
gegebenenfalls auch für Hilfen und Leistungen, 
die als Gruppenangebote nach § 36b SGB VIII 
gewährt werden, gilt. Zu diesen infrastrukturel-
len Angeboten wird auch die Jugendsozialarbeit 
(§ 13 SGB VIII) gezählt. Hierzu sollten Auswahl-
kriterien formuliert werden, auf deren Grundla-
ge der öffentliche Träger der Jugendhilfe nach 
pfl ichtgemäßem Ermessen auswählt. Hierfür 
soll er Interessenbekundungsverfahren durch-
führen können.

    Mit Blick auf eine inklusive Lösung weisen die 
Länder darauf hin, dass es einer Synchronisie-
rung der Regelungsinhalte mit den Vorgaben 
des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) als dem zu-
künftigen „Referenzsystem“ der in das SGB VIII 
zu überführenden Eingliederungshilfe bedarf. Es 
müsse deutlich werden, „welche inhaltlichen, 
organisatorischen und fi nanziellen Änderungen 
bereits der Umsteuerung der Eingliederungshil-
fe im Rahmen der Umsetzung des BTHG nach 
seinem Inkrafttreten geschuldet sein werden“.6

Im Hinblick auf die unterschiedlichen Zugän-
ge, Voraussetzungen und Rechtsfolgen emp-
fehlen die Länder, unterhalb einer einheitlichen 
Rechtsnorm mit übergreifenden Zielstellungen 
nach „Leistungen zur Erziehung und Entwick-
lung“ bzw. nach „Leistungen zur Teilhabe“ zu 
unterscheiden und bei den Leistungen zur Teil-
habe auf die einschlägigen Regelungen nach 
SGB IX neu zu verweisen. 

Was bedeutet das für die Jugendsozialarbeit?
Auf für die Jugendsozialarbeit wichtige Abschnit-
te des Gesetzesvorhabens gehen die Länder 
kaum oder gar nicht ein. Das mag daran liegen, 

dass die entsprechenden Paragraphen nicht in 
die Schwerpunktsetzung der Stellungnahme 
passen. Jedoch sind diese Veränderungsvorha-
ben, auch oder gerade weil sie nicht genannt 
werden, weiterhin virulent und können durch-
aus in einem zukünftig zu erwartenden Refe-
rentenentwurf wieder aufgenommen werden. 
Beispielhaft sollen hier einige zentrale Punkte 
genannt werden:

   Im Rahmen der Finanzierung von Leistungen 
sind auch weiterhin Interessenbekundungs- 
oder auch Vergabeverfahren nicht ausgeschlos-
sen. Gerade die Jugendberufshilfe hat in den 
vergangenen Jahren deutlich die Auswirkungen 
der Einführung von Ausschreibungs- und Ver-
gabeverfahren bei der Trägerauswahl für das 
Angebot von Leistungen nach SGB II / SGB III 
zu spüren bekommen. Vor allem konfessionel-
le Träger waren – vor allem aufgrund der beste-
henden Tarifstrukturen – nicht oder kaum noch 
in der Lage, Ausschreibungen zu gewinnen. Die 
im Arbeitsentwurf des SGB VIII vorgeschlagenen 
Finanzierungsregeln, vor allem die ins „pfl icht-
gemäße Ermessen“ gegebene Wahl der Finan-
zierungsart, eröffnen den öffentlichen Trägern 
der Jugendhilfe weiterhin einen entsprechenden 
Spielraum. 

    Der derzeit geltende § 41 SGB VIII (Hilfen für 
junge Volljährige) bietet dem Grunde nach be-
reits eine ausreichende Rechtsgrundlage für 
Fortsetzungshilfen. Entsprechend der Änderun-
gen im Arbeitsentwurf wäre die Hilfe für junge 
Volljährige zukünftig grundsätzlich nur noch als 
Fortsetzungshilfe (und ausschließlich in weni-
gen begründeten Einzelfällen als Ersthilfe) zu ge-
währen. Der neue § 41 SGB VIII soll stärker eine 
ausbildungs- und arbeitsmarktbezogene Hilfe 
sein und weniger ein intensives Betreuungsset-
ting zur Förderung einer eigenverantwortlichen 
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Zu-
sammenfassend stellt der Berliner Rechtshilfe-
fonds Jugendhilfe (BRJ) in seiner Stellungnahme 
hierzu fest:

    „Wenn das BMFSFJ ernst macht mit „Vom Kind/
Jugendlichen aus denken“, dann gehört aus un-
serer Sicht der sozialpädagogische Vorrang der 
Jugendberufshilfe des § 13 SGB VIII eindeutig 
neu ausgestaltet. Leistungen der Jugendsozi-
alarbeit sind dabei nicht per Gießkanne infra-
strukturell zu streuen, nicht per Sanktionierung 
durchzusetzen, nicht per Vergabe kostengünstig 
einzukaufen. Sie sind für junge Menschen ge-
dacht, die gesellschaftlich marginalisiert, oft-
mals ausgegrenzt leben und der besonderen 
sozialpädagogischen Unterstützung nach den 
Grundsätzen der Jugendhilfe bedürfen. Die der-
zeitige Praxis gibt Anlass zu Änderungen, den 
die Arbeitsfassung bislang nicht aufgreift bzw. 
teils sogar entgegengesetzte Akzente setzt. In-
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sofern denkt die Arbeitsfassung zur Jugendsozi-
alarbeit nicht vom jungen Menschen aus.“7

    Das sozialpädagogisch begleitete Jugend-
wohnen nach § 13 Abs. 3 SGB VIII wird von den 
Ländern in ihrer Stellungnahme nur indirekt 
erwähnt: Sie verweisen im Rahmen der Än-
derungsbedarfe im SGB VIII zum Thema „Un-
begleitete minderjährige Flüchtlinge“ auf die 
Jahreskonferenz der Regierungschefi nnen und 
Regierungschefs der Länder vom 26. bis 28. Ok-
tober 2016 in Rostock, bei der die Anliegen der 
Länder hierzu formuliert worden seien: Jugend-
wohnen als (kostengünstiges) Standardangebot 
für junge Flüchtlinge. 

    Dabei sollte gerade der 3. Absatz des § 13 
SGB VIII im ersten Arbeitsentwurf vom Juni 2016 
noch komplett gestrichen werden. Gleichzeitig 
sollte die Einführung eines § 34a SGB VIII gera-
de den Bedarfen unbegleiteter minderjähriger 
Flüchtlinge Rechnung tragen. Zentral ist in der 
Begründung zum § 34a, dass die gewährte so-
zialpädagogische Begleitung von „äußerst ge-
ringer Intensität“ sein kann. Dabei kann Jugend-
wohnen nach § 13 Abs. 3 SGB VIII bereits in der 
derzeit bestehenden Rechtslage, ausgestaltet 
durch Leistungs- und Entgeltvereinbarungen mit 
dem öffentlichen Träger der Jugendhilfe, ein ad-
äquates Angebot für die unterschiedlichen Be-
darfe junger Gefl üchteter zur Verfügung stellen.
 
Wie geht‘s weiter?
Bei einem zweiten Anlauf zu einem SGB VIII ist 
darauf zu achten, dass eine systematische Be-
teiligung von Fachleuten, Verbänden und For-
schung am gesamten Prozess gewährleistet ist. 
Auch wenn seitens des BMFSFJ der Arbeitsent-
wurf vom 23.08.2016 quasi zurückgezogen wur-
de, heißt das nicht, dass die darin enthaltenen 
Änderungen, die gerade die Angebote der Ju-
gendsozialarbeit betreffen, in gleicher oder ähn-
licher Form nicht wieder aufgenommen werden. 
Es bestehen Vermutungen, dass vor allem „die 
angedachten Regelungen zur Betriebserlaubnis 
(§ 45 SGB VIII) und zum Kinderschutz sowie zur 
Pfl egekinderhilfe in alter Fassung (Arbeitsfas-
sung vom 23.08.2016) Eingang fi nden sowie 
eine Absichtserklärung zur Weiterentwicklung 
des Kinder- und Jugendhilfegesetzes in Richtung 
Inklusion in der nächsten Legislaturperiode.“3

       In einem inhaltlichen Zusammenhang mit den 
Überlegungen der SGB VIII-Reform steht auch der 
Beschluss der Konferenz der Regierungschefi n-
nen und Regierungschefs Ende Oktober dieses 
Jahres: Hierin bitten sie die Bundesregierung im 
Dialog mit den Ländern rechtliche Regelungen 
für die Betreuung von unbegleiteten minder-
jährigen Flüchtlingen zu erarbeiten, die sowohl 
die Steuerungsmöglichkeiten verbessern und 

die Kostendynamik begrenzen sollen. Dabei soll 
auch die Leistungsart „Jugendwohnen“ bei den 
Vorschriften zur Jugendsozialarbeit explizit be-
schrieben werden. 

   Abgesehen davon, dass die Leistungsart 
„Jugendwohnen“ hier wieder deutlich in den 
Kontext des § 13 SGB VIII gestellt wird, gilt es 
diesbezüglich schnell zu handeln: Gerade die 
Katholische Trägergruppe in Nordrhein-West-
falen verfügt hier über umfangreiche Erfahrun-
gen, in welcher Form und auf Basis des § 13 
Abs. 3 SGB VIII jungen Menschen ein passen-
des Hilfeangebot zur Verfügung gestellt werden 
kann. Dies werden wir sowohl auf der Landes- 
wie auf der Bundesebene deutlich vertreten. 
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